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Allgemeine Datenschutzinformationen: Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Bildung und Kinderta-
gesförderung Mecklenburg-Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten personenbezogenen Daten 
verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c und e der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Europäischen 
Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.regierung-
mv.de/Landesregierung/bm/Ministerium/Datenschutzhinweise. 

 

 

Hausanschrift:  
Ministerium für Bildung und Kinderta-
gesförderung  
Mecklenburg-Vorpommern 
Werderstr. 124 · D-19055 Schwerin 

 

 

Postanschrift:  
Ministerium für Bildung und Kinderta-
gesförderung  
Mecklenburg-Vorpommern 
D-19048 Schwerin 

 

 
Telefon: +49 385 588-0 
Telefax: +49 385 588-7082 
poststelle@bm.mv-regierung.de 
www.bm.regierung-mv.de 

 

 

 

 

 

 

 
1. Austauschprogramme BRIGITTE SAUZAY, 3-monatiger Schulbesuch in Frankreich 

2026 hier:  
a) im Rahmen der Kooperation Nouvelle-Aquitaine – Mecklenburg-Vorpommern 
b) im Rahmen bestehender Schulpartnerschaften bzw. individuelle Vermittlung  
 

2. Austauschprogramm VOLTAIRE, 6-monatiger Schulbesuch in Frankreich 2026/27 
 

 
Vorbemerkung 
 
Im Einvernehmen der zuständigen Stellen erfolgt für 2026 die Ausschreibung für das deutsch-
französische Schüleraustauschprogramm BRIGITTE SAUZAY.  
Das Deutsch-Französische Jugendwerk in Kooperation mit den Kultusministerien der Länder 
in Deutschland und Frankreich behält sich vor, bei Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse ent-
sprechend zu reagieren und die Durchführung des Programms bzw. der einzelnen Austausche 
auszusetzen. 
 
zu 1. 
 
Auch für das Jahr 2026 können sich wieder interessierte Schülerinnen und Schüler für einen 
3-monatigen Schulbesuch in Frankreich bewerben. Der Schulbesuch im Nachbarland findet 
im Rahmen des deutsch-französischen Austauschprogramms BRIGITTE SAUZAY statt. Initi-
iert wurde das Programm vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW).  
Das Austauschprogramm beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Die Austausche finden 
zeitlich versetzt statt, sodass der deutsche/französische Schüler/die deutsche/französische 
Schülerin jeweils gemeinsam, aber nicht zwangsläufig in einer Klasse (u. a. wegen des Alters-
unterschieds), die Schule im Partnerland besuchen.  
 
Die Entscheidung über eine Teilnahme an dem Austauschprogramm und die Aufnahme einer 
Partnerschülerin/eines Partnerschülers wird von der/dem verantwortlichen Französischleh-
rer/in und der Schulleitung der entsendenden Schule in Zusammenarbeit mit den Eltern ge-
troffen. Die teilnehmenden Schulen und Gastfamilien müssen sich bereit erklären, im Gegen-
zug einen ausländischen Schüler/eine ausländische Schülerin aufzunehmen, zu betreuen und 
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in das Alltags- und Schulleben zu integrieren. Ohne Zustimmung der entsendenden Schule 
kann ein Austausch also nicht stattfinden. 
 
Das Programm schließt kommerzielle Interessen auf Seiten der beteiligten Schulen und Fami-
lien aus. Außer Reisekosten, einem erhöhten Taschengeld während der Zeit des Auslands-
aufenthalts des eigenen Kindes (z. B. für die Teilnahme an Klassenfahrten oder Exkursionen) 
und Kosten für die Aufnahme des Gastkindes entstehen keine weiteren Ausgaben.  
 
Fahrtkosten können durch einen Zuschuss vom Deutsch-Französischen Jugendwerk mini-
miert werden, sofern vor Beginn des Austausches ein entsprechender Zuschussantrag-Antrag 
an das DFJW – also unabhängig vom Bewerbungsverfahren - gestellt wurde. Ein Rechtsan-
spruch auf Förderung besteht nicht. Die Überweisung des Fahrtkostenzuschusses erfolgt nach 
der Rückkehr der Schülerinnen und Schüler gegen Vorlage eines Erfahrungsberichts und einer 
Bescheinigung der französischen Schule über die Dauer des Aufenthalts.  
 
Für das Sauzay-Programm können sich Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 (Aus-
landsaufenthalt in Klasse 10), in Ausnahmefällen der Jahrgangsstufe 8 (Auslandsaufenthalt in 
Klasse 9), bewerben. Vorausgesetzt werden eine besondere Eignung der Bewerberin/des Be-
werbers (gute bis sehr gute schulische Leistungen, hohe Sozialkompetenz, Offenheit und An-
passungsfähigkeit) und die erfolgreiche Teilnahme am Französischunterricht mit zumindest 
guten Leistungen. Vonseiten der Schule muss eingeschätzt werden, dass eine etwa dreimo-
natige Abwesenheit vom Unterricht der Heimatschule das Erreichen des Klassenziels nicht 
gefährdet. Die zeitweise Befreiung vom Unterricht in der Heimatschule für den Besuch der 
französischen Gastschule bedarf einer Genehmigung der Schulleitung. 
 
Berücksichtigung des deutschen Masernschutzgesetzes 
 
Das seit 01.03.2020 in Deutschland geltende Masernschutzgesetz gilt auch für ausländische 
Gastschülerinnen und Gastschüler an deutschen Schulen. Demnach besteht auch für die fran-
zösischen Sauzay- und Voltaire-Schülerinnen und –Schüler eine Nachweispflicht zum Masern-
schutz (Impfdokumentation/ Nachweis der Immunität bzw. Kontraindikation). Diese Informa-
tion liegt der französischen Seite vor. Der Nachweis ist zu Beginn des Aufenthalts der Gast-
schüler/innen den Schulleitungen an den deutschen Schulen vorzulegen. 
 
 
Folgende zwei Möglichkeiten gibt es, über das SAUZAY-Programm an einem Schulbe-
such in Frankreich teilzunehmen: 

 
a) 
 
Auf der Grundlage eine Kooperation im schulischen Bereich zwischen der Académie de Poi-
tiers (jetzt Nouvelle-Aquitaine) und dem Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung 
Mecklenburg-Vorpommern befördern die Partner insbesondere den Austausch zwischen die-
sen beiden Regionen. Für Schüler/innen, die sich um einen Austauschplatz in der Partnerre-
gion bewerben, erfolgt eine Vermittlung direkt über das Ministerium. Der zeitliche Ablauf sieht 
den Aufenthalt der französischen Schülerinnen und Schüler an den deutschen Schulen im 
Zeitraum 22.03.2026 - 14.06.2026 vor (Änderungen vorbehalten), den der deutschen Schüle-
rinnen und Schüler an den französischen Schulen im Zeitraum 17.09.2026 - 10.12.2026 (Än-

derungen vorbehalten). Die Anreise nach Frankreich erfolgt auf Wunsch in der Gruppe und 
wird begleitet. Dabei gelten die Aussagen unter „Vorbemerkungen“. Die Teilnehmerzahl für die 
Gruppenreise ist auf 40 Personen beschränkt. Sofern die Bewerberzahl diese Anzahl über-
steigt wird zur Bestimmung der Reisegruppe ein Losverfahren durchgeführt. Für die nicht aus-
gewählten Schüler/innen muss eine individuelle Anreise durch die Eltern organisiert werden.  
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Das Bewerbungsverfahren für den Austausch erfolgt aus technischen Gründen NICHT online. 
Die Unterlagen, bestehend aus dem Bewerbungsbogen, dem Fragebogen für Eltern, dem Fra-
gebogen für Schulen und der Erklärung über die Internetnutzung (als Anlage beigefügt) müs-
sen in dreifacher Ausfertigung bis zum 12.10.2025 an folgende Anschrift (bitte NICHT an 

das Bildungsministerium) gesendet werden: 
 

Katrin Wöstenberg 
Dalberger Weg 11 
19057 Schwerin 

 
Die Schulen werden gebeten, pro Einrichtung nur so viele geeignete Bewerberinnen bzw. Be-
werber für das Austauschprogramm 2026 zu benennen, wie im Gegenzug Schülerinnen und 
Schüler aus Frankreich aufgenommen und betreut werden können. Ggf. ist über ein Auswahl-
verfahren zu entscheiden.  
 
b) 
 
Es steht Interessierten auch frei, den SAUZAY-Austausch mit einer Schülerin oder einem 
Schüler im Rahmen einer bereits bestehenden Schulpartnerschaft mit einer anderen 
Académie durchzuführen. Hat die Schule keine Partnereinrichtung in Frankreich, die Schülerin 
oder der Schüler möchte aber nicht nach Poitou-Charentes vermittelt bzw. zu einem vorgege-
benen Termin in der Gruppe anreisen, bietet das DFJW unter https://www.dfjw.org/anzei-
gen/kleinanzeigen  die Möglichkeit, nach einer Austauschpartnerin oder einem Austauschpart-
ner zu suchen.  
 
Zunächst ist mit der Heimatschule zu klären, ob im Falle einer Vermittlung eine Freistellung 
erfolgen kann und die Aufnahme und Betreuung eines Gastschülers gewährleistet wäre. Alle 
notwendigen Absprachen erfolgen dann zwischen den Fremdsprachenlehrern der Partner-
schulen. Organisation und Anreise erfolgen individuell in Verantwortung der Eltern. 
 
Konnte ein Austausch verabredet und im Partnerland eine Gastfamilie gefunden werden, soll-
ten die Partner im Ausland – Gastschule, Deutschlehrer/in und Gasteltern – mit einem Dossier 
(http://www.dfjw.org/sites/default/files/austauschdossier.pdf) informiert werden. Eine Kopie 
des Antrags ist an die Kontaktstelle im Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern zu rich-
ten.  
 
Weitere Informationen zum Programm und zum Antragsverfahren (online) unter 
http://www.dfjw.org/brigitte-sauzay-programm. 
 
Für beide Organisationsformen gilt: 

 
- Ansprechpartnerin und Kontaktstelle für das Einreichen der Bewerbungsunterlagen/des 

Dossiers im Bildungsministerium ist: 
 

 Katrin Wöstenberg 
Dalberger Weg 11 
19057 Schwerin  

E-Mail: katiwoestenberg@aol.com 
 

- Ein Antrag auf Fahrkostenzuschuss des DFJW muss mindestens sechs Wochen vor Be-
ginn des eigenen Austausches online unter https://sauzay.ofaj.org/login gestellt werden. 
Die Gewährung eines Zuschusses setzt eine Mindestaufenthaltsdauer im Ausland vo-
raus. 

- Ein Austausch im Rahmen des Sauzay-Programms ist nur mit Zustimmung der Schule 
möglich. 

 

https://www.dfjw.org/anzeigen/kleinanzeigen
https://www.dfjw.org/anzeigen/kleinanzeigen
http://www.dfjw.org/sites/default/files/austauschdossier.pdf
http://www.dfjw.org/brigitte-sauzay-programm
mailto:katiwoestenberg@aol.com
https://sauzay.ofaj.org/login
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zu 2. 
 
Sechs Monate in Frankreich zur Schule gehen und sechs Monate eine französische Gastschü-
lerin oder einen französischen Gastschüler aufnehmen – Informationen zum VOLTAIRE-Aus-
tausch finden Sie unter:  
www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/voltaire-programm.html  
 
Sofern eine Einzelperson eine Bewerbung einreicht, wird durch den DFJW eine Austausch-
partnerin oder ein Austauschpartner gefunden und zugewiesen. Wenn durch die Bewerberin 
oder den Bewerber bereits selbstständig eine Tauschpartnerin oder einen Tauschpartner er-
mittelt wurde, kann die Bewerbung gemeinsam erfolgen. 
 
Der nächste Bewerbungszeitraum für den VOLTAIRE-Austausch beginnt am 1. August 2025 

über die Onlineplattform des DFJW. Die Bewerbungsunterlagen müssen vollständig und in 
zweifacher Ausfertigung bis Ende Oktober 2025 an die Voltaire-Zentrale geschickt werden.  
 

 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Ronja Harder 

https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/voltaire-programm.html

